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und der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB 
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Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

Im Zuge der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 

Am Verfahren beteiligt wurden folgende Träger öffentlicher Belange, die eine Stellungnahme abgegeben,  
jedoch keine Bedenken/Anregungen geäußert haben: 

 - Kreissbauhof Tirschenreuth, 25.02.2025 

- Bayerischer Industrieverband Baustoffe, Steine und Erden e.V., 27.02.2025 

- Zweckverband Steinwaldgruppe, 03.03.2025 

- Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach, 12.03.2025 

- Markt Wiesau, 24.03.2025 

- Untere Wasserrechtsbehörde Tirschenreuth, 26.03.2025 

- Gemeinde Friedenfels, 28.03.2025 

- Amt für ländliche Entwicklung, 01.04.2025 

- Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten, 25.02.2025 

- TenneT GmbH & Co. KG, 24.02.2025 

- Regierung der Oberpfalz, Höhere Landesplanungsbehörde, 25.03.2025 

- Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern, 18.03.2025 
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lfd. 
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Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

1 Bayernwerk Netz GmbH, 26.02.2025   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und im Weiteren berücksichtigt. 

 
 

 
 
 
               
Die Aufhebung des Bebau-
ungsplans „An der Gütter-
ner Straße“ in der Fassung 
vom 07.02.2025 bleibt un-
verändert  
 
Ja: ______________  
 
Nein: ______________ 
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2 Regierung der Oberpfalz, 17.03.2025   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und im Weiteren berücksichtigt. 
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ungsplans „An der Gütter-
ner Straße“ in der Fassung 
vom 07.02.2025 bleibt un-
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Nein: ______________ 
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3 WWA Weiden, 20.03.2025   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und im Weiteren berücksichtigt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Aufhebung des Bebau-
ungsplans „An der Gütter-
ner Straße“ in der Fassung 
vom 07.02.2025 bleibt un-
verändert  
 
Ja: ______________  
 
Nein: ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aufhebung des Bebauungsplans „An der Gütterner Straße“ des Marktes Fuchsmühl    
Abwägung der nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB eingegangenen Hinweise und Anregungen 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Fuchsmühl, 27.03.2026                           Seite 9 

lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aufhebung des Bebauungsplans „An der Gütterner Straße“ des Marktes Fuchsmühl    
Abwägung der nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB eingegangenen Hinweise und Anregungen 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Fuchsmühl, 27.03.2026                           Seite 10 

 
 

lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

4 Landratsamt Tirschenreuth, Bauverwaltung, 28.03.2025   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zu 1.  
Ziel der Aufhebung ist die planungsrechtliche Bereinigung, da die städtebau-
liche Entwicklung im Gebiet weitgehend abgeschlossen ist und die vorhan-
dene Bebauung künftig auf Grundlage des § 34 des Baugesetzbuch beurteilt 
werden kann. Es ist zutreffend, dass einzelne rückwärtige Grundstücksberei-
che, insbesondere Gartenflächen, nach der Aufhebung möglicherweise nicht 
mehr dem im Zusammenhang bebauten Ortsteil zuzurechnen sind. Diese 
Flächen dienen überwiegend als private Garten- und Freiflächen. Die tat-
sächliche Nutzung dieser Flächen wird durch die Aufhebung des Bebauungs-
planes daher nicht wesentlich verändert. 
Der Markt sieht daher keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die 
Grundstücksnutzung. Da die betroffenen Flächen überwiegend als Gartenflä-
chen genutzt werden und keine maßgebliche bauliche Entwicklung zu erwar-
ten ist, wird an der Aufhebung des Bebauungsplanes festgehalten. 
 
Zu 2. 
Die Belange der betroffenen Grundstückseigentümer und Anwohner wurden 
im Rahmen des Verfahrens berücksichtigt. Mit der Aufhebung des Bebau-
ungsplanes entfällt zwar die verbindliche planungsrechtliche Steuerung, je-
doch bleibt die Zulässigkeit künftiger Vorhaben weiterhin über § 34 des Bau-
gesetzbuch geregelt. Demnach sind bauliche Vorhaben weiterhin nur zuläs-
sig, wenn sie sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und 
Grundstücksfläche in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. Dadurch 
bleibt der bestehende Gebietscharakter grundsätzlich gesichert. Ein wesent-
licher Nachteil für die Anwohner ist daher nicht zu erwarten. Die Interessen 
der Anwohner wurden in die Abwägung eingestellt. Da die städtebauliche 
Ordnung auch künftig durch § 34 BauGB gewährleistet wird, überwiegt das 
öffentliche Interesse an der Aufhebung des Bebauungsplanes.  
 

 
 
 
 
Die Anregungen und Be-
denken werden wie darge-
stellt in den Bebauungsplan 
und die Begründung einge-
arbeitet.  
 
ja: _________________  
 
nein: _______________ 
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Zu 3. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Plangebiet ist keine gewerbli-
che Nutzung vorhanden. Es besteht lediglich eine Arztpraxis, welche als An-
lage für gesundheitliche Zwecke in einem allgemeinen Wohngebiet zulässig 
ist. Der Umweltbericht wird entsprechend angepasst. 
 
Zu 4. 
Die Hinweise auf die Planungshilfen sowie auf Anlage 1 zum Baugesetzbuch 
werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der weiteren Bearbeitung 
berücksichtigt. Erforderliche redaktionelle Ergänzungen werden vorgenom-
men. Die Unterlagen werden im weiteren Verfahren entsprechend überprüft 
und gegebenenfalls ergänzt. 
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5 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 25.02.2025   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und im Weiteren berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Aufhebung des Bebau-
ungsplans „An der Gütter-
ner Straße“ in der Fassung 
vom 07.02.2025 bleibt un-
verändert  
 
Ja: ______________  
 
Nein: ______________ 
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